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BETREFF  Vorläufige Steuerfestsetzung im Hinblick auf anhängige Musterverfahren 

(§ 165 Absatz 1 Satz 2 AO); Aussetzung der Steuerfestsetzung nach § 165 Absatz 1 
Satz 4 AO; Ruhenlassen von außergerichtlichen Rechtsbehelfsverfahren (§ 363  
Absatz 2 AO); Aussetzung der Vollziehung (§ 361 AO, § 69 Absatz 2 FGO) 

   
   BEZUG  BMF-Schreiben vom 16. Mai 2011 - IV A 3 - S 0338/07/10010 - (BStBl I S. 464); 

TOP 21 der Sitzung AO IV/2017 
   ANLAGEN  1 
   GZ  IV A 3 - S 0338/17/10007 

DOK  2017/1040112 

  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder gilt Folgendes: 
 
I.  Vorläufige Steuerfestsetzungen 
 
1.  Erstmalige Steuerfestsetzungen 
 
Erstmalige Steuerfestsetzungen sind hinsichtlich der in der Anlage zu diesem BMF-Schreiben 
unter Abschnitt A aufgeführten Punkte nach § 165 Absatz 1 Satz 2 AO vorläufig durchzufüh-
ren. 
 
In die Bescheide ist folgender Erläuterungstext aufzunehmen: 
 

„Die Festsetzung der Steuer ist gemäß § 165 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 AO vorläufig 
hinsichtlich 
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Die Vorläufigkeitserklärung erfasst sowohl die Frage, ob die angeführten gesetzlichen 
Vorschriften mit höherrangigem Recht vereinbar sind, als auch den Fall, dass das 
Bundesverfassungsgericht oder der Bundesfinanzhof die streitige verfassungsrechtliche 
Frage durch verfassungskonforme Auslegung der angeführten gesetzlichen Vorschriften 
entscheidet (BFH-Urteil vom 30. September 2010 - III R 39/08 - BStBl 2011 II S. 11). 
Die Vorläufigkeitserklärung erfolgt lediglich aus verfahrenstechnischen Gründen. Sie 
ist nicht dahin zu verstehen, dass die im Vorläufigkeitsvermerk angeführten gesetz-
lichen Vorschriften als verfassungswidrig oder als gegen Unionsrecht verstoßend ange-
sehen werden. Soweit die Vorläufigkeitserklärung die Frage der Verfassungsmäßigkeit 
einer Norm betrifft, ist sie außerdem nicht dahingehend zu verstehen, dass die Finanz-
verwaltung es für möglich hält, das Bundesverfassungsgericht oder der Bundes-
finanzhof könne die im Vorläufigkeitsvermerk angeführte Rechtsnorm gegen ihren 
Wortlaut auslegen. 

 
Die Festsetzung der Steuer ist ferner gemäß § 165 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 AO 
vorläufig hinsichtlich 
...  

 
Sollte aufgrund einer diesbezüglichen Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen 
Union, des Bundesverfassungsgerichts oder des Bundesfinanzhofs diese Steuerfest-
setzung aufzuheben oder zu ändern sein, wird die Aufhebung oder Änderung von Amts 
wegen vorgenommen; ein Einspruch ist daher insoweit nicht erforderlich.“ 

 
2. Geänderte oder berichtigte Steuerfestsetzungen 
 
Bei Änderungen oder Berichtigungen von Steuerfestsetzungen ist wie folgt zu verfahren: 
 
a) Werden Steuerfestsetzungen nach § 164 Absatz 2 AO geändert oder wird der Vorbehalt 

der Nachprüfung nach § 164 Absatz 3 AO aufgehoben, sind die Steuerfestsetzungen in 
demselben Umfang wie erstmalige Steuerfestsetzungen vorläufig vorzunehmen. In die 
Bescheide ist unter Berücksichtigung der aktuellen Anlage zu diesem BMF-Schreiben der-
selbe Erläuterungstext wie bei erstmaligen Steuerfestsetzungen aufzunehmen (vgl. Ab-
schnitt I Nummer 1). 

 
b) Werden Steuerfestsetzungen nach anderen Vorschriften (einschließlich des § 165 Absatz 2 

Satz 2 AO) zugunsten der Steuerpflichtigen geändert oder berichtigt, sind die den jeweils 
letzten vorangegangenen Steuerfestsetzungen beigefügten Vorläufigkeitsvermerke zu wie-
derholen, soweit die Voraussetzungen des § 165 AO für eine vorläufige Steuerfestsetzung 
noch erfüllt sind. Soweit dies nicht mehr der Fall ist, sind die Steuerfestsetzungen endgül-
tig durchzuführen.  

 
c) Werden Steuerfestsetzungen nach anderen Vorschriften (einschließlich des § 165 Absatz 2 

Satz 2 AO) zuungunsten der Steuerpflichtigen geändert oder berichtigt, sind die den je-
weils letzten vorangegangenen Steuerfestsetzungen beigefügten Vorläufigkeitsvermerke zu 
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zung noch erfüllt sind. Soweit dies nicht mehr der Fall ist, sind die Steuerfestsetzungen 
endgültig durchzuführen. Soweit aufgrund der aktuellen Anlage zu diesem BMF-Schreiben 
weitere Vorläufigkeitsvermerke in Betracht kommen, sind diese den Bescheiden nur beizu-
fügen, soweit die Änderung reicht. 

 
In die Bescheide ist folgender Erläuterungstext aufzunehmen: 
 

„Die Festsetzung der Steuer ist gemäß § 165 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 AO vorläufig 
hinsichtlich 

 
… 
Die Vorläufigkeitserklärung erfasst sowohl die Frage, ob die angeführten gesetzlichen 
Vorschriften mit höherrangigem Recht vereinbar sind, als auch den Fall, dass das 
Bundesverfassungsgericht oder der Bundesfinanzhof die streitige verfassungsrechtliche 
Frage durch verfassungskonforme Auslegung der angeführten gesetzlichen Vorschriften 
entscheidet (BFH-Urteil vom 30. September 2010 - III R 39/08 - BStBl 2011 II S. 11). 
Die Vorläufigkeitserklärung erfolgt lediglich aus verfahrenstechnischen Gründen. Sie 
ist nicht dahin zu verstehen, dass die im Vorläufigkeitsvermerk angeführten gesetz-
lichen Vorschriften als verfassungswidrig oder als gegen Unionsrecht verstoßend ange-
sehen werden. Soweit die Vorläufigkeitserklärung die Frage der Verfassungsmäßigkeit 
einer Norm betrifft, ist sie außerdem nicht dahingehend zu verstehen, dass die Finanz-
verwaltung es für möglich hält, das Bundesverfassungsgericht oder der Bundes-
finanzhof könne die im Vorläufigkeitsvermerk angeführte Rechtsnorm gegen ihren 
Wortlaut auslegen. 

 
Die Festsetzung der Steuer ist ferner gemäß § 165 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 AO 
vorläufig hinsichtlich  
… 

 
Soweit diese Festsetzung gegenüber der vorangegangenen in weiteren Punkten vorläu-
fig ist, erstreckt sich der Vorläufigkeitsvermerk nur auf den betragsmäßigen Umfang der 
Änderung der Steuerfestsetzung. 

 
Sollte aufgrund einer diesbezüglichen Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen 
Union, des Bundesverfassungsgerichts oder des Bundesfinanzhofs diese Steuerfest-
setzung aufzuheben oder zu ändern sein, wird die Aufhebung oder Änderung von Amts 
wegen vorgenommen; ein Einspruch ist daher insoweit nicht erforderlich.“ 

 
d) Werden bisher vorläufig durchgeführte Steuerfestsetzungen nach Beseitigung der Unge-

wissheit ohne eine betragsmäßige Änderung gemäß § 165 Absatz 2 Satz 2 AO für end-
gültig erklärt, sind die den jeweils letzten vorangegangenen Steuerfestsetzungen beigefüg-
ten übrigen Vorläufigkeitsvermerke zu wiederholen, soweit die Voraussetzungen des 
§ 165 AO für eine vorläufige Steuerfestsetzung noch erfüllt sind.  
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1. Allgemeines 
 
Nach § 165 Absatz 1 Satz 4 AO kann die Festsetzung der Steuer unter den Voraussetzungen 
des § 165 Absatz 1 Satz 1 oder 2 AO (ganz oder teilweise) ausgesetzt werden. Die Ausset-
zung der Steuerfestsetzung kann von einer Sicherheitsleistung abhängig gemacht werden. 
 
Angesichts des Geltungsanspruchs jedes formell verfassungsgemäß zustande gekommenen 
Gesetzes kommt eine Aussetzung der Steuerfestsetzung allerdings grundsätzlich nur in Be-
tracht, wenn das Bundesverfassungsgericht die weitere Anwendung einer Norm bis zum In-
krafttreten der von ihm geforderten (rückwirkenden) Gesetzesänderung untersagt hat. 
 
Aussetzung der Steuerfestsetzung bedeutet, dass die bei Anwendung einer nach der Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts nicht mehr anwendbaren Norm entstehende Steuer nicht 
festgesetzt wird. Nur die darüber hinaus entstehende Steuer ist dann Gegenstand der Festset-
zung. Die ausgesetzte Steuerfestsetzung ist gegebenenfalls nachzuholen, sobald die Unge-
wissheit durch eine rückwirkende Gesetzesänderung beseitigt ist (§ 165 Absatz 2 Satz 2 Halb-
satz 2 AO). 
 
2.  Erstmalige Steuerfestsetzungen 
 
Bei erstmaligen Steuerfestsetzungen ist die Steuerfestsetzung hinsichtlich der in der Anlage 
zu diesem BMF-Schreiben unter Abschnitt B aufgeführten Punkte nach § 165 Absatz 1 Satz 4 
AO auszusetzen. 
 
In die Bescheide ist folgender Erläuterungstext aufzunehmen: 

 
„Die Festsetzung der Steuer ist gemäß § 165 Absatz 1 Satz 4 in Verbindung mit Satz 2 
Nummer 2 AO ausgesetzt, soweit 

 
... 
 
Die Aussetzung der Steuerfestsetzung erfolgt aufgrund der Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts, dass die genannte Rechtsnorm im Umfang der festgestellten 
Verfassungswidrigkeit bis zu einer rückwirkenden Gesetzesänderung nicht mehr ange-
wendet werden darf. Nach Verkündung der vom Bundesverfassungsgericht geforderten 
rückwirkenden Gesetzesänderung wird die Steuerfestsetzung gegebenenfalls nach-
geholt.“ 
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Bei Änderungen oder Berichtigungen von Steuerfestsetzungen ist wie folgt zu verfahren: 
 
a) Werden Steuerfestsetzungen nach § 164 Absatz 2 AO geändert oder wird der Vorbehalt 

der Nachprüfung nach § 164 Absatz 3 AO aufgehoben, ist die Steuerfestsetzung in dem-
selben Umfang wie erstmalige Steuerfestsetzungen auszusetzen. In die Bescheide ist unter 
Berücksichtigung der aktuellen Anlage zu diesem BMF-Schreiben derselbe Erläuterungs-
text wie bei erstmaligen Steuerfestsetzungen aufzunehmen (vgl. Abschnitt II Nummer 2). 

 
b) Werden Steuerfestsetzungen nach anderen Vorschriften (einschließlich des § 165 Absatz 2 

Satz 2 AO) zugunsten der Steuerpflichtigen geändert oder berichtigt, sind die den jeweils 
letzten vorangegangenen Steuerfestsetzungen beigefügten Vermerke über eine Aussetzung 
der Steuerfestsetzung zu wiederholen, soweit die Voraussetzungen des § 165 Absatz 1 
Satz 4 AO für eine Aussetzung der Steuerfestsetzung noch erfüllt sind. Soweit dies nicht 
mehr der Fall ist, sind die ausgesetzten Steuerfestsetzungen gegebenenfalls nachzuholen.  

 
c) Werden Steuerfestsetzungen nach anderen Vorschriften (einschließlich des § 165 Absatz 2 

Satz 2 AO) zuungunsten der Steuerpflichtigen geändert oder berichtigt, sind die den je-
weils letzten vorangegangenen Steuerfestsetzungen beigefügten Vermerke über eine Aus-
setzung der Steuerfestsetzung zu wiederholen, soweit die Voraussetzungen des § 165 
Absatz 1 Satz 4 AO für eine Aussetzung der Steuerfestsetzung noch erfüllt sind. Soweit 
dies nicht mehr der Fall ist, sind die ausgesetzten Steuerfestsetzungen gegebenenfalls nach-
zuholen.  

 
Soweit aufgrund der aktuellen Anlage zu diesem BMF-Schreiben weitere Vermerke über 
eine Aussetzung der Steuerfestsetzung in Betracht kommen, sind diese den Bescheiden nur 
beizufügen, soweit die Änderung reicht. 

 
In die Bescheide ist folgender Erläuterungstext aufzunehmen: 
 

„Die Festsetzung der Steuer ist gemäß § 165 Absatz 1 Satz 4 in Verbindung mit Satz 2 
Nummer 2 AO ausgesetzt, soweit 
 
... 
 
Die Aussetzung der Steuerfestsetzung erfolgt aufgrund der Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts, dass die genannte Rechtsnorm bis zu einer rückwirkenden Geset-
zesänderung nicht mehr angewendet werden darf.  
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ausgesetzt ist, erstreckt sich der Vermerk über eine Aussetzung der Steuerfestsetzung 
nur auf den betragsmäßigen Umfang der Änderung der Steuerfestsetzung. 
 
Nach Verkündung der vom Bundesverfassungsgericht geforderten rückwirkenden 
Gesetzesänderung wird die Steuerfestsetzung gegebenenfalls nachgeholt.“ 

 
III. Einspruchsfälle 
 
In Fällen eines zulässigen Einspruchs ist wie folgt zu verfahren: 
 
1. Wird mit einem Einspruch geltend gemacht, der Vorläufigkeitsvermerk bzw. der Vermerk 

über eine Aussetzung der Steuerfestsetzung berücksichtige nicht die aktuelle Anlage zu 
diesem BMF-Schreiben, und ist dieser Einwand begründet, ist dem Einspruch insoweit 
durch eine Erweiterung des Vorläufigkeitsvermerks bzw. durch entsprechende Aussetzung 
der Steuerfestsetzung abzuhelfen. Ist Gegenstand des Einspruchsverfahrens ein Ände-
rungsbescheid, sind die Regelungen in Abschnitt I Nummer 2 und Abschnitt II Nummer 3 
zu beachten. Mit der Erweiterung des Vorläufigkeitsvermerks bzw. der Aussetzung der 
Steuerfestsetzung ist das Einspruchsverfahren erledigt, falls nicht auch andere Einwen-
dungen gegen die Steuerfestsetzung erhoben werden. Dies gilt entsprechend bei einem 
rechtzeitig gestellten Antrag auf schlichte Änderung (§ 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
Buchstabe a AO). 
 
Wird der Einspruch auch wegen anderer, vom Vorläufigkeitsvermerk bzw. von der Aus-
setzung der Steuerfestsetzung nicht erfasster Fragen erhoben, wird ein den Vorläufigkeits-
vermerk bzw. die Aussetzung der Steuerfestsetzung erweiternder Bescheid Gegenstand des 
anhängig bleibenden Einspruchsverfahrens (§ 365 Absatz 3 AO).  

 
2. Wird gegen eine nach Abschnitt I vorläufig durchgeführte Steuerfestsetzung oder eine 

nach Abschnitt II ausgesetzte Steuerfestsetzung Einspruch eingelegt und betrifft die vom 
Einspruchsführer vorgetragene Begründung Fragen, die vom Vorläufigkeitsvermerk bzw. 
der Aussetzung der Steuerfestsetzung erfasst sind, ist der Einspruch insoweit zurückzuwei-
sen. Ein Ruhenlassen des Einspruchsverfahrens kommt insoweit nicht in Betracht, es sei 
denn, dass nach Abschnitt V dieses BMF-Schreibens die Vollziehung auszusetzen ist. 

 
3. Spätestens in der (Teil-)Einspruchsentscheidung ist die Steuerfestsetzung im Umfang der 

aktuellen Anlage zu diesem BMF-Schreiben für vorläufig zu erklären oder auszusetzen. Ist 
Gegenstand des Einspruchsverfahrens ein Änderungsbescheid, sind die Regelungen in 
Abschnitt I Nummer 2 und Abschnitt II Nummer 3 zu beachten.  
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In Fällen, in denen Verfahren bei einem Finanzgericht oder beim Bundesfinanzhof anhängig 
sind, sind rechtzeitig vor der Entscheidung des Gerichts die Steuerfestsetzungen hinsichtlich 
der in der aktuellen Anlage zu diesem BMF-Schreiben aufgeführten Punkte vorläufig vorzu-
nehmen oder auszusetzen (§ 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a in Verbindung mit 
§ 132 AO). Dies gilt nicht, wenn die Klage oder das Rechtsmittel (Revision, Nichtzulassungs-
beschwerde) unzulässig ist oder die Klage sich gegen eine Einspruchsentscheidung richtet, die 
den Einspruch als unzulässig verworfen hat.  
 
Ist Gegenstand des gerichtlichen Verfahrens ein Änderungsbescheid, sind die Regelungen in 
Abschnitt I Nummer 2 und Abschnitt II Nummer 3 zu beachten. Die hinsichtlich des Vorläu-
figkeitsvermerks nach § 165 Absatz 1 Satz 2 AO bzw. der Aussetzung nach § 165 Absatz 1 
Satz 4 AO geänderte Steuerfestsetzung wird nach § 68 FGO Gegenstand des gerichtlichen 
Verfahrens. 
 
V. Aussetzung der Vollziehung 
 
In den Fällen von Abschnitt A der Anlage zu diesem BMF-Schreiben kommt eine Aussetzung 
der Vollziehung nur in Betracht, soweit die Finanzbehörden hierzu durch BMF-Schreiben 
oder gleich lautende Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder angewiesen worden 
sind. 
 
In den Fällen von Abschnitt B der Anlage zu diesem BMF-Schreiben kommt eine Aussetzung 
der Vollziehung mangels entsprechender Steuerfestsetzung nicht in Betracht. 
 
VI. Anwendung 
 
Dieses Schreiben tritt an die Stelle des BMF-Schreibens vom 16. Mai 2011 - IV A 3 - 
S 0338/07/10010 - Dok. 2011/0314156 - (BStBl I S. 464) und der zuletzt durch das BMF-
Schreiben vom 20. Januar 2017 - IV A 3 - S 0338/07/10010 - Dok. 2016/1155366 - (BStBl I 
S. 66) neugefassten Anlage zum vorgenannten BMF-Schreiben. 
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auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen 
(www.bundesfinanzministerium.de) bereit.  
 
Im Auftrag 
 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 

 
 



   

 
 
 

Anlage 
 

Abschnitt A (Vorläufige Steuerfestsetzung) 
 
I. 
Steuerfestsetzungen sind hinsichtlich folgender Punkte gemäß § 165 Absatz 1 Satz 2 Nummer 
3 AO im Hinblick auf die Verfassungsmäßigkeit und verfassungskonforme Auslegung der 
Norm vorläufig vorzunehmen: 
 
1.a) Abziehbarkeit der Aufwendungen für eine Berufsausbildung oder ein Studium als 

Werbungskosten oder Betriebsausgaben (§ 4 Absatz 9, § 9 Absatz 6, § 12 Nummer 5 
EStG) 
- für die Veranlagungszeiträume 2004 bis 2014 - 

 
1.b)  Abziehbarkeit der Aufwendungen für eine Berufsausbildung oder ein Studium als 

Werbungskosten oder Betriebsausgaben (§ 4 Absatz 9, § 9 Absatz 6 EStG)  
- für Veranlagungszeiträume ab 2015 - 

 
2.a)  Beschränkte Abziehbarkeit von Vorsorgeaufwendungen (§ 10 Absatz 3, 4, 4a EStG) 

- für die Veranlagungszeiträume 2005 bis 2009 - 
 
2.b)  Beschränkte Abziehbarkeit von sonstigen Vorsorgeaufwendungen im Sinne des § 10 

Absatz 1 Nummer 3a EStG  
- für Veranlagungszeiträume ab 2010 - 

 
3.  Höhe der kindbezogenen Freibeträge nach § 32 Absatz 6 Sätze 1 und 2 EStG 
 
4.  Höhe des Grundfreibetrags (§ 32a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 EStG) 
 
5.  Berücksichtigung von Beiträgen zu Versicherungen gegen Arbeitslosigkeit im 

Rahmen eines negativen Progressionsvorbehalts (§ 32b EStG) 
 
6.  Abzug einer zumutbaren Belastung (§ 33 Absatz 3 EStG) bei der Berücksichtigung 

von Aufwendungen für Krankheit oder Pflege als außergewöhnliche Belastung. 
 
Der Vorläufigkeitsvermerk gemäß Nummern 1.a) und 1.b) ist im Rahmen der verfahrens-
rechtlichen Möglichkeiten sämtlichen Einkommensteuerbescheiden für Veranlagungszeit-
räume ab 2004 beizufügen. Ferner ist er im Rahmen der verfahrensrechtlichen Möglichkeiten 
sämtlichen Ablehnungen einer Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags (§ 10d 
Absatz 4 EStG) beizufügen, wenn der Ablehnungsbescheid einen Feststellungszeitpunkt nach 
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dem 31. Dezember 2003 betrifft und die Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags zur 
Berücksichtigung von Aufwendungen für eine Berufsausbildung oder ein Studium als 
Werbungskosten oder als Betriebsausgaben beantragt wurde.  
 
Für eine Aussetzung der Vollziehung in den Fällen der Nummern 1.a) und 1.b) gilt 
Folgendes: 
 
•  Ein mit einem zulässigen Rechtsbehelf angefochtener Einkommensteuerbescheid für einen 

Veranlagungszeitraum ab 2004 ist auf Antrag in der Vollziehung auszusetzen, soweit die 
steuerliche Berücksichtigung von Aufwendungen des Steuerpflichtigen für seine Berufs-
ausbildung oder sein Studium als Werbungskosten oder Betriebsausgaben strittig ist und 
bei einer Berücksichtigung dieser Aufwendungen die Einkommensteuer herabzusetzen 
wäre. Die Vollziehungsaussetzungsbeschränkung gemäß § 361 Absatz 2 Satz 4 AO und 
§ 69 Absatz 2 Satz 8 FGO gilt nicht (AEAO zu § 361, Nummer 4.6.1, vierter Absatz). 
 
Ein Einkommensteuerbescheid, der die Steuer auf 0 € festsetzt, ist kein vollziehbarer Ver-
waltungsakt (AEAO zu § 361, Nummer 2.3.2, erster Beispielsfall) und kann auch nicht im 
Hinblick auf die Bindungswirkung der Besteuerungsgrundlagen für eine Feststellung des 
verbleibenden Verlustvortrags in der Vollziehung ausgesetzt werden, da § 10d Absatz 4 
Satz 4 EStG zwar § 171 Absatz 10, § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und § 351 Absatz 2 
AO, nicht aber § 361 Absatz 3 Satz 1 AO und § 69 Absatz 2 Satz 4 FGO für entsprechend 
anwendbar erklärt.  

 
•  Die Ablehnung der Feststellung eines verbleibenden Verlustvortrags (§ 10d Absatz 4 

EStG) ist auf Antrag in der Vollziehung auszusetzen, wenn sie einen Feststellungszeit-
punkt nach dem 31. Dezember 2003 betrifft, die Ablehnung der Feststellung mit einem 
zulässigen Rechtsbehelf angefochten wurde und der Steuerpflichtige die Feststellung zur 
Berücksichtigung von Aufwendungen für seine Berufsausbildung oder für sein Studium als 
Werbungskosten oder Betriebsausgaben beantragt hatte. Weitere Voraussetzung für eine 
Aussetzung der Vollziehung ist, dass im Zeitpunkt der Entscheidung über den Vollzie-
hungsaussetzungsantrag erkennbar ist, dass sich eine Feststellung des verbleibenden Ver-
lustvortrags in den Folgejahren steuerlich auswirken würde. Solange dies nicht der Fall ist, 
sind Anträge auf Aussetzung der Vollziehung wegen eines fehlenden Rechtsschutzinteres-
ses abzulehnen. Zur Tenorierung einer Bewilligung der Aussetzung der Vollziehung gelten 
die Ausführungen im dritten Satz der Nummer 5.3 des AEAO zu § 361 entsprechend.  
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Der Vorläufigkeitsvermerk gemäß Nummer 2.b) ist in Fällen unbeschränkter Steuerpflicht im 
Rahmen der verfahrensrechtlichen Möglichkeiten sämtlichen Einkommensteuerfestsetzungen 
für Veranlagungszeiträume ab 2010 beizufügen. 
 
Der Vorläufigkeitsvermerk gemäß Nummer 3 ist im Rahmen der verfahrensrechtlichen Mög-
lichkeiten sämtlichen Einkommensteuerfestsetzungen für Veranlagungszeiträume ab 2001 mit 
einer Prüfung der Steuerfreistellung nach § 31 EStG sowie den mit derartigen Einkommen-
steuerfestsetzungen verbundenen Festsetzungen des Solidaritätszuschlags und der Kirchen-
steuer beizufügen. In Rechtsbehelfsverfahren gegen die Festsetzung der Einkommensteuer, 
des Solidaritätszuschlags und der Kirchensteuer für den Veranlagungszeitraum 2014 gestell-
ten Anträgen auf Aussetzung der Vollziehung (§ 361 AO, § 69 Absatz 2 FGO) ist zu entspre-
chen, soweit unter Berücksichtigung eines um 72 Euro erhöhten Kinderfreibetrags je Kind die 
Steuer herabzusetzen wäre und im Übrigen die Voraussetzungen des § 361 AO oder des § 69 
FGO erfüllt sind. Ein Einkommensteuerbescheid ist hinsichtlich des Kinderfreibetrags kein 
Grundlagenbescheid für die Festsetzung des Solidaritätszuschlags und der Kirchensteuer 
(BFH-Urteile vom 27. Januar 2011, III R 90/07, BStBl II S. 543, und vom 15. November 
2011, I R 29/11, BFH/NV 2012 S. 921); § 361 Absatz 3 Satz 1 AO und § 69 Absatz 2 Satz 4 
FGO sind daher insoweit nicht anwendbar. 
 
Der Vorläufigkeitsvermerk gemäß Nummer 4 ist im Rahmen der verfahrensrechtlichen Mög-
lichkeiten sämtlichen Einkommensteuerfestsetzungen für Veranlagungszeiträume ab 2001 
beizufügen. 
 
Der Vorläufigkeitsvermerk gemäß Nummer 5 ist im Rahmen der verfahrensrechtlichen Mög-
lichkeiten sämtlichen Einkommensteuerfestsetzungen beizufügen, die Einkünfte aus nicht-
selbständiger Arbeit erfassen.  
 
Der Vorläufigkeitsvermerk gemäß Nummer 6 ist in Fällen unbeschränkter Steuerpflicht im 
Rahmen der verfahrensrechtlichen Möglichkeiten sämtlichen Einkommensteuerfestsetzungen 
beizufügen. 
 
II. 
Ferner sind im Rahmen der verfahrensrechtlichen Möglichkeiten sämtliche Festsetzungen des 
Solidaritätszuschlags für die Veranlagungszeiträume ab 2005 hinsichtlich der Verfassungs-
mäßigkeit des Solidaritätszuschlaggesetzes 1995 vorläufig gemäß § 165 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 3 AO vorzunehmen. 
 
  



  - 4 - 
 
 

 
 
 

Abschnitt B (Aussetzung der Steuerfestsetzung) 
 
Steuerfestsetzungen sind gemäß § 165 Absatz 1 Satz 4 in Verbindung mit Satz 2 Nummer 2 
AO auszusetzen, soweit  
 
§ 8c Satz 1 KStG (in der Fassung des Unternehmensteuerreformgesetzes 2008 vom 
14. August 2007, BGBl. I Seite 1912) sowie § 8c Absatz 1 Satz 1 KStG (in der Fassung des 
Gesetzes zur Modernisierung der Rahmenbedingungen für Kapitalbeteiligungen vom 
12. August 2008, BGBl. I Seite 1672, und den nachfolgenden Fassungen bis zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens des Gesetzes zur Weiterentwicklung der steuerlichen Verlustverrechnung 
bei Körperschaften vom 20. Dezember 2016, BGBl. I Seite 2998) für unmittelbare schädliche 
Beteiligungserwerbe von Anteilen an Kapitalgesellschaften vor dem 1. Januar 2016 nicht an-
zuwenden ist (vgl. Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 29. März 2017 2 BvL 6/11, 
BGBl. I S. 1289). 
 

Die Aussetzung der Steuerfestsetzung ist im Rahmen der verfahrensrechtlichen Möglich-
keiten vorzunehmen bei Festsetzungen der Körperschaftsteuer und des Gewerbesteuer-
Messbetrags für Veranlagungs- bzw. Erhebungszeiträume 2008 bis 2015 bzw. bis ein-
schließlich Veranlagungs- bzw. Erhebungszeitraum 2016 bei abweichendem Wirtschafts-
jahr gemäß § 7 Absatz 4 KStG bzw. § 10 Absatz 2 GewStG und einem schädlichen Betei-
ligungserwerb i. S. v. § 8c (Absatz 1) Satz 1 KStG vor dem 1. Januar 2016. Entsprechen-
des gilt bei gesonderten Feststellungen nach §§ 2a, 10d, § 15 Absatz 4, §§ 15a, 15b EStG, 
§ 4h EStG in Verbindung mit § 8a KStG, § 14 Absatz 5 KStG, § 10 Absatz 3 Satz 5 AStG 
und § 10a GewStG für Feststellungszeitpunkte 31. Dezember 2008 bis 31. Dezember 2015. 
 
Die Aussetzung der Steuerfestsetzung bewirkt, dass § 8c (Absatz 1) Satz 1 KStG aufgrund der 
vom Bundesverfassungsgericht festgestellten Verfassungswidrigkeit bis zu einer gesetzlichen 
Neuregelung vorerst nicht anzuwenden ist, soweit bei der unmittelbaren Übertragung inner-
halb von fünf Jahren von mehr als 25 % des gezeichneten Kapitals an einer Kapitalgesell-
schaft auf einen Erwerber (schädlicher Beteiligungserwerb) vor dem 1. Januar 2016 insoweit 
die bis zum schädlichen Beteiligungserwerb nicht ausgeglichenen oder abgezogenen nega-
tiven Einkünfte (nicht genutzte Verluste) nicht mehr abziehbar sind. 




